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Hals ⸗Gericht .

Zum lebendigen vergraben .

Lebendig vergraben vnd gepfaͤlet werden ſolle.

VonSchleiffen .

Item / Wodurch der vorgemelten endlichenVrthehl eine zum Tod⸗ CCXX .

te erkandt / beſchloſſen wuͤrde / daß der Vbeltheter an die Gerichtoſtatt
geſchleifft werden ſolt / So ſollen die nachvolgenden Woͤrter an der an⸗

dern Vrtheyl ( wievor ſteht ) auch hangen .

Vnd ſoll darzu auff die Richtſtatt durch die vnvernuͤnfftigen Thier
geſchleifft werden .

96

Von reiſſen mit gluͤenden Zangen .
10

Item / Wurde aber beſchloſſen / daß die verurtheylt Perſon vor CCXXI .
1

der Toͤdtung mit gluͤenden Zangen gerlſſen werden ſolt / So ſollen die

nachvolgenden Woͤrter weiters an der Vrtheyl ſtehen .

＋ Vnd ſoll darzu vor der endlichen Toͤdtung/ oͤffentlich auff einen

Wagen biß zu der Richtſtatt vmbgefürt / vnd der Leibmit gluͤenden Zan⸗

gen getiſſen werden / nemlich mit N. griffen .

Formirung der Vrtheyl zu ewiger Gefengnuß
eines ſorglichen Mannß.

Auff warhafftige Efarung vnd Erfindung genugſamer Anzelgung CCXXI .

zu boͤſem Glauben kuͤnfftiger uͤbelthetiger Beſchedigung halben / iſt zu

‚ recht erkant / das B . ſo gegenwertig vor Gericht ſieht / in ewiger Ge⸗

fengnuß ſoll gehalten werden / damit Land vnd Leut vor Ihm ſicher ſeyn
moͤgen .

O iij Formi⸗
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